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raussetzungen nach Abs. 6 nicht vorliegen und l(onkrete Maßnahmen zur Aufent

hal!sbeendfgung nicht bevorstehen. 

Dem Antragsteller steht der begehrte Anspruch auf eine D.ildung zu Ausbildungs

zwecken schon deshalb nicht zu, weil konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi

gung nicl1t nut nicht bevorstehen, sondern bereits getroffen wurden. 

§ 60a Abs, 2 Satz 4 AufenthG wurde durch das Integrationsgesetz mit Wirkur1g zum

6. August 20'16 geändert. Das Ausschlussmerkmal des „Nrchtbevorstehens von kon

kreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung" war im ursprünglichen Geset

zesentwLlrf nlcl1t enthalten; es ist neben einigen weiteren AnderL1ngen bei den ßera

tut,gen im Ausschuss für Arbeit und Soziales (Bi-Drucksache 18/9090, S.1 O) in den

melne Gesetzestext aufgenommen worden. In der 8egründ1mg hierzu heißt es, dass

in den Fällen, in denen die Abschiebung, Zur(ickschiebung oder Überstellung abseh

bar sei, der Durchsetzung der Ausreisepflicht Vorrang eingeräumt werden solle. Eine

Duldung zum Zweck der Berufäausbildung dürfe dann 11ioht erteilt werden. Die For

mulierung entspreche im übrigen § 61 Absatz 1 c Nr. 3 AufenthG (BT-Druaksache

18/9090, S.25)

Gemäß der Gesetzesbegrondui1g 2.,1 § 61 Abs. 1c AufenthG (8T-Drs. 18/3144, S. 13) 

stehen aufe11thaltsbeende11de Maßnahmen im Sinne dieser Vorschrift konkret bevor, 

wenn di(;) Auslllnde1·betiörde konkrete Schritte zur Beendigung des Aufenth@lts un

ternommen bzw. eingeleitet hat 

Dies ist hier der Fall. Die Ausländerbehörde hat auf den Antrag vom 30. AL1g,1st 2016 

auf Erteilung einer DL!ldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG hin zwar am selben 

Tag eine Duldung erteilt, dies allerdings nur, weil der Antragsteller nicht im Besitz von 

Ausreisepapieren ist. Die Duldung wurde unter der m1f/ösenden Bedingung der Be-
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kanntgabe des Abschiebetermins erteilt. Die Ausländerbehörde hat den Antragsteller 

darüber hinaus am 1. September 2016 zur BeschaffLlng und Vorlage selnes Passes 

oder Passersatzes bis spätestens zum 15. Dezember 2016 aufgefordert. Die Auslän· 

derbel1örde 11at damit die ihr derzeit möglichen konkreten Maßnahmen zur Aufent

haltsbeendigung des Antragstellers bereits getroffen; diese stehen daher nicht mehr 

nur lecl ig licl1 bevor. 

Zwar weist die Antragstellerseite darauf hin, dass in der Kommentarliteratur zur Aus

legung des Begriffes de& Nichtbevorstehens von konkreten Maßnahmen zur Aufent

haltsbeendigung teilweise vertreten wird, dass es nicht genüge, wenn clie Ausländer

behörde zwar allgemein den Beschluss gefasst habe, den Betreffenden abzuschie

ben, zunächst aber nocl1 die erforderlichen Papiere bescl1afft werden müssen und 

dabei in Anbetracht einer möglichetweise llngeklärten Identität oder erfahrungsge

mäß praktischer Probleme mit der Auslandsvertretung des konkreten Zielstaats der 

Zeitpunkt der Aufenthaltsbeendigung nicht voraut?,gesehen werden könne (Funke

Kaiser in: GK-Aufentl1altsgesetz, Stand Dez9mber 2015, § 61 AufenthG, Rn. 38). 

Das Tatbestandsmerkmal „konkrete Maßnahmen zw· Aufenthaltsbeendigung" sstze 

demnach voraus, dass die Aufentha/tsbeendigu11g nicht weitgehend ungewi6S und 

von noch einer Vielzahl von Unwägbarkeiten abhängig sein dürfe (Funke-Kaiser, 

a,a.O.}. 

Diese Auslegung stimmt jedoch nicht mit der oben dargestellten Absioht des Gesetz" 

gebers überein. Zudem kann nach anderer Literaturmeinung bereits die Einleitung 

eines Verfahrens zur Erlangung eines Passersatzpapiers eine konkrete Maßnahme 

zur Aufenthaltsbeendigung darstellen (Haedlcke in: HTK-Ausländerrecht, § 61 Auf· 

enlhG, zu Abs. 1 c). Konkrete Maßnahme zur Aufentl1altsbeendlgung stehen dem

nach bevor, wenn ein Pass(ersatz)pap/er beantragt worden ist, die Abschiebung be-
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